
K O L L E K T I V V E R T R A G 
 

über Dienstreisen am Dienstort 
 
abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nahrungs- und 
Genussmittelindustrie Österreichs, 1030 Wien, Zaunergasse 1-3, und dem 
Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten, 
Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft/Nahrung/Genuss, 1034 Wien, Alfred-
Dallinger-Platz 1. 
 
 

Artikel I 
Geltungsbereich 

 
a) Räumlich: Für das gesamte Bundesgebiet der Republik Österreich. 

 
b) Fachlich: Für alle Betriebe die dem Fachverband der Nahrungs- und 

Genussmittelindustrie angehören, ausgenommen Austria Tabak 
AG und die Mitgliedsfirmen der Brauindustrie. 
 

c) Persönlich: Für alle Angestellten, die in den unter b. angeführten Betrieben 
beschäftigt sind. 

 

Artikel II 

Begriff der Dienstreise am Dienstort 
 
a) Eine Dienstreise am Dienstort liegt vor, wenn der/die Angestellte zur Ausführung 

eines ihm/ihr erteilten Auftrages die Betriebsstätte verlässt. 
 
b) Als Dienstort im Sinne dieser Bestimmung gilt außerhalb von Wien ein 

Tätigkeitsgebiet im Umkreis von 12 Kilometern von der Betriebsstätte als 
Mittelpunkt gerechnet, aber jedenfalls das Gemeindegebiet. Als Gemeindegebiet 
von Wien gelten die Bezirke 1 bis 23. 

 

Artikel III 
 
Ansprüche auf Reiseaufwandsentschädigungen für Dienstreisen am Dienstort 
können durch Betriebsvereinbarung geregelt werden. Diese Betriebsvereinbarung 
hat die Anspruchsberechtigung und die Höhe der Aufwandsentschädigung zu regeln. 
 

Artikel IV 
 

(1)  Dieser Kollektivvertrag tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft, damit tritt der 
Kollektivvertrag über die Dienstreise am Dienstort vom 2. Dezember 1999 außer 
Kraft. 
         
 
(2) Der Kollektivvertrag kann von beiden vertragschließenden Teilen unabhängig 
vom Rahmenkollektivvertrag für die Angestellten der Industrie unter Einhaltung einer 
dreimonatigen Kündigungsfrist zu jedem Monatsletzten mittels eingeschriebenen 
Briefes gekündigt werden. 
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Wien, am 30. April 2014 
 
 
 

FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE 
 

               Obmann     Geschäftsführerin 
 
 
 
      GD KR DI MARIHART Mag. KOSSDORFF 
 
 
 
 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
Gewerkschaft der Privatangestellten 

 
    Vorsitzender Geschäftsbereichsleiter 
 
 
  
      KATZIAN            PROYER 
 

 
 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
Gewerkschaft der Privatangestellten 

Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft/Nahrung/Genuss 
 

  Vorsitzender   Wirtschaftsbereichssekretär 
 
 
 
 NEUMÄRKER    Mag. HIRNSCHRODT 
 

 


